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BETRIFFT Antrag des Stadtrates betreffend Bewilligung des 4. Rahmenkredites für die  

Stadtentwicklung 
 

 
  

  
 
 

 

 
 

 

DER GROSSE GEMEINDERAT 

AUF ANTRAG DES STADTRATES  
UND GESTÜTZT AUF § 26 ZIFFER 4 DER GEMEINDEORDNUNG 

BESCHLIESST: 

 
1. Von der Abrechnung des 3. Rahmenkredites Konto 400.5810.12 der Investitionsrechnung für Projekte und 

Planungen im Bereich der Stadtentwicklung mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 4'849.90 wird Kennt-
nis genommen. 

2. Für die Fortführung von Projekten und Planungen im Bereich der Stadtentwicklung wird für die Dauer von 
vier Jahren von 2017 – 2020 ein 4. Rahmenkredit von Fr. 400'000.- zu Lasten Konto 400.5810.13 der In-
vestitionsrechnung bewilligt. 

3. Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. 

4. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
a. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat (dreifach) 
b. Stadtpräsident 
c. Stadtrat Ressort Hochbau 
d. Abteilung Hochbau  
e. Abteilung Tiefbau 
f. Abteilung Finanzen 

 
 
Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon  
 

  

Roger Miauton  Marco Steiner 
Ratspräsident  Ratssekretär 
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